
   

 

 

 

Indikatoren-Checkliste  
Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel 

 
 

1. ANWERBUNG 
 

1.1.  Wurde der/die Arbeitnehmer*in bei der Anwerbung getäuscht?  
 

  

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
1 Weniger als die Hälfte des (gesetzlichen oder tariflichen) Mindestlohns, unter Einbeziehung ggf. üblicher Zu-
schläge und Sonderzahlungen 
2 z.B. blanko unterschriebene Stundenzettel; keine oder fehlerhafte Lohnabrechnungen / Belege über Lohnzah-
lungen; zu hohe Abzüge für Unterkunft / Verpflegung / Kleidung 



   

 

 

 

 

 

 

BRANCHENSPEZIFISCHE INDIKATOREN 
 

3.5. Baugewerbe 
 
Ist der einzige Kontakt des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin ein/e Vorarbeiter*in, der/die evtl. 
einen falschen Namen / Telefonnummer angegeben hat?      
    
 

Musste der/die Arbeitnehmer*in bei der Anwerbeagentur eine „Kaution“ hinterlegen, die 
einbehalten wird, wenn er/sie sich im Zielland gewerkschaftlich engagiert oder an Streiks  
teilnimmt?           
  
 
 



   

 

 

 

 
3.6. Gebäudereinigung 

 
Wird der/die Arbeitnehmer*in pro gereinigtem Zimmer bezahlt, aber der Preis pro Zimmer ist  
so niedrig angesetzt, dass der Verdienst auf die Stunde gerechnet extrem gering ist?  
  
 

Muss der/die Arbeitnehmer*in trotz niedriger Bezahlung auch noch selbst für Putzausrüstung  
und Reinigungsmittel aufkommen?        
  
 
 

3.7. Gastronomie 
 
Musste der/die Arbeitnehmer*in einen „Kopfpfand“ zahlen, um ihn/sie am „Weglaufen“ zu 
hindern?           
  
Muss der/die Arbeitnehmer*in zusätzliche Arbeiten ausführen, die nicht im Arbeitsvertrag  
stehen (z.B. Putzen/Gartenarbeit im Arbeitgeber*innen-Haushalt, Betreuung von Kindern/ 
pflegebedürftigen Familienmitgliedern des Arbeitgebers / der Arbeitgeberin)?   
  
Wohnt der/die Arbeitnehmer*in am selben Ort, an dem sich der Arbeitsplatz befindet, ist rund um 
die Uhr am Arbeitsplatz und hat keine Privatsphäre?      
   
Wurde der/die Arbeitnehmer*in erst verspätet bei den Behörden angemeldet, musste aber  
schon vorher arbeiten?           
 
Maßt sich der/die Arbeitgeber*in an, die/den Arbeitnehmer*in gegenüber Außenstehenden  
(z.B. im Krankenhaus) zu vertreten?        
  
 

 
 


